
 

 

 

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großenkneten für das 

Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 

Rat der Gemeinde Großenkneten in der Sitzung am 22. September 2025 folgende I. 

Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1  

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 werden 

 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
beträge 

erhöht um vermindert 

um 

Gesamtbetrag 
Haushaltsplan 
einschließlich 

Nachträge 
 

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge -35.809.100 -6.318.500  -42.127.600 

ordentliche Aufwendungen 35.694.000 1.220.000  36.914.000 

außerordentliche Erträge -100.000   -100.000 

außerordentliche Aufwendungen     

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit -34.562.300 -6.176.000  -40.738.300 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 31.678.700 1.220.000  32.898.700 

Einzahlungen für 

Investitionstätigkeit 
-2.614.500  -750.000 -1.864.500 

Auszahlungen für 

Investitionstätigkeit 
11.349.000 730.000  12.079.000 

Einzahlungen für 

Finanzierungstätigkeit 
0    

Auszahlungen für 

Finanzierungstätigkeit 
206.100   206.100 

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts -37.176.800 -5.426.000  -42.602.800 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 43.233.800 1.950.000  45.183.800 

Saldo aus Ein- und Auszahlungen 6.057.000  3.476.000 2.581.000 



 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung von 0 € nicht verändert. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung von 5.000.000 € nicht verändert.  

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen 
Höchstbetrag von 3.000.000 € nicht verändert.  

 

§ 5 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
 
Großenkneten, den 22.09.2025 
 
 
 
 
Thorsten Schmidtke 
Bürgermeister 

 


